
Unterscheidung Legasthenie / Lese-
Rechtschreibschwäche in den Bundesländern
Beitrag von „biene maja“ vom 19. April 2006 15:27

Danke. Ihr habt Recht. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob es stimmt, dass in den meisten
Bundesländern nicht mehr unterschieden wird. Dann fand ich es einfach ganz interessant zu
vergleichen, wie es in den Bundesländern ist.
Den hessischen Erlass fand ich auch ein bisschen seltsam formuliert. So wie ich es verstanden
habe, wird irgendwas zumindest theoretisch unterschieden - allerdings finde ich jetzt auch nicht

wieder, was ich da gemeint habe... 
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Zitat

zu Schleswig-Holstein:
3 Zeugnisvermerke und Bewertung:
3.1 Im Zeugnis ist bei Schülern mit ausgeprägten Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten oder einer förmlich festgestellten Lese-
Rechtschreibschwäche (Legasthenie) die Rechtschreibleistung getrennt von den
übrigen Leistungen im Fach Deutsch verbal durch Zeugnisvermerk zu
bewerten. Der Zeugnisvermerk lautet:
Schleswig-Holstein4
- ... Rechtschreibleistungen entsprechen nicht den Anforderungen, sie sind in
der Deutschnote nicht enthalten."
3.2 Bei Schülern mit einer förmlich festgestellten Lese-Rechtschreibschwäche
(Legasthenie) ist bis einschließlich Klassenstufe 7, auf Antrag der Eltern auch in
den Klassenstufen 8 bis 10, zusätzlich im Zeugnis zu vermerken:
"Bei ... wurde eine Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie) förmlich
festgestellt."

Alles anzeigen 

Anscheinend (so wie ich es verstehe) geht es nur darum, wie lange die LRS berücksichtigt wird.
Ab Klasse 8 gibt es nur noch die "förmlich festgestellte Lese-Rechtschreibschwäche
(Legasthenie)", vorher auch "ausgeprägte Les-Rechtschreibschwierigkeiten".

Liebe Grüße an alle

Biene Maja
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P.S.: Um zu wissen, wie ich meine Schüler am besten fördere und ihre Lese und/oder
Rechtschreibprobleme berücksichtige, muss ich auch wissen, was rechtlich überhaupt möglich
ist. Daher ist es schon sinnvoll, die rechtlichen Bestimmungen - im eigenen Bundesland -zu
kennen. Und um darzulegen, dass es vielleicht ganz gut sein könnte, nicht mehr zwischen LRS
und Legasthenie zu unterscheiden, ist es vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass so gut wie
alle anderen Bundesländer nicht mehr unterscheiden. Daher meine Frage.
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